
Entscheidung des Parteitages 
 

angenommen:     abgelehnt:     

 

überwiesen an: ____________________________________________________ 

 

Stimmen dafür: __________ dagegen:  __________ Enthaltungen:  ___________ 

 

Bemerkungen: _____________________________________________________ 

F.   Parteiinterna an den 13. Landesparteitag 
 

F.31. Änderung § 32 Gemeinsame Sitzungen von Landesvor-
stand und Landesrat 

 

ÄF.31.1. Änderungsantrag zu F.31. 
 

Einreicher: Dieter Gaitzsch 
 

 

Streichen von neu  §32 (4) Anstrich 1  
 

Entscheidungen, die von besonderer landespolitischer Bedeutung bzw. von besonderer Bedeutung 

für den Landesverband sind,  

 

Begründung: 
Entscheidungen von besonderer landespolitischer Bedeutung gehören auf einen Parteitag! 

 

Erinnert werden soll an Beschlüsse der Beratungen nach §31(2) aus der Vergangenheit, die zei-

gen, wie ein solches Gremium benutzt werden kann: 

- Die Kandidatur von Andre Hahn und Katja Kipping als Spitzenvertreter von Sachsen für die  

  Bundestagswahl 2013 weit vor der eigentlichen Festlegung der Kandidaten, und das noch in  

  einer demokratisch fragwürdigen Blockabstimmung. 

- Die Zustimmung zur Verhandlung über die Schuldenbremse bei den Verhandlungen zur  

  Verfassung. 

- Die Festlegung, dass das Kompetenzteam des Spitzenkandidaten die ersten Listenplätze der  

  Landesliste belegt. 

Das alles sind Versuche, ein kleines Gremium mit ausgewählten Funktions- und Mandatsträgern 

mit Entscheidungen zu betrauen, die einem Parteitag vorbehalten sind. 

 

 


